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Presseakkreditierung 
 

Veranstaltung: Asphalttraining zum ADAC Sachsen Slalom Cup – Freital – 11.April 2026 

Name, Vorname*:       

Straße*:       

PLZ / Wohnort*:       

Telefonnummer*:       

E-Mail*:       

Agentur:       

* Angaben zwingend erforderlich - Bitte in Druckschrift ausfüllen! 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich mit der nachstehenden Enthaftungserklärung ausnahmslos einverstanden bin. Sie gilt 
ausschließlich zur o.g. genannten Veranstaltung. 

 

 
      

  

Datum  Unterschrift 

 

 

 

 

    

Akkreditierung bestätigt  Westen-
Nummer**  Ausweis-

Nummer** 
** wird vom Veranstalter ausgefüllt 
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Presse - Enthaftungserklärung 

Ich bin mir der von Motorsport-Veranstaltungen ausgehenden Risiken bewusst und verpflichte mich, den 
vom ADAC, den Veranstaltern, dem ADAC e.V., der Rennleitung, den Sportwarten sowie der Polizei und 
deren Beauftragten erlassenen Vorschriften und Anweisungen (schriftlicher, mündlicher und optischer 
Art) unbedingt und unverzüglich Folge zu leisten und insbesondere Sperrzonen und Sicherheitsstreifen 
nicht zu betreten. 

1 Ich verzichte darauf, 

 den DMSB sowie deren Präsidenten, Generalsekretäre, Mitglieder und (haupt- und ehrenamtliche) Mitarbeiter, 
 den ADAC e. V., die ADAC Regionalclubs, deren Präsidenten, Geschäftsführer, Mitgliedern und Mitarbeiter, 
 die Veranstalter und deren Geschäftsführer, Mitarbeiter, deren Beauftragte, Sportwarte und Helfer, 
 die Eigentümer der Strecke und deren Beauftragte, 
 die Fahrer, Mitfahrer, Fahrzeughalter, Fahrzeugeigentümer, Bewerber und deren Helfer, 
 die Rechtsträger der Behörden, die Renndienste und andere Personen oder Institutionen, die mit der 

Organisation der Veranstaltungen in Verbindung stehen, 
 die Sponsoren, deren Präsidenten, Vorstände, Geschäftsführer, Mitglieder und Mitarbeiter, 
 die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen und die gesetzlichen Vertreter aller zuvor genannten Personen und 

Stellen für Schäden in Anspruch zu nehmen. 

1. Der Haftungsverzicht gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung 
des enthafteten Personenkreises beruhen sowie nicht für Schäden aus der Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspflicht durch den enthafteten Personenkreis. Bei Schäden, die auf einer leicht 
fahrlässigen Pflichtverletzung von wesentlichen Vertragspflichten beruhen ist die Haftung für 
Vermögens- und Sachschäden der Höhe nach auf den typischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. 

2. Mir ist bekannt, dass ein Verstoß gegen Punkt 2 zum Entzug meines Media-Tickets führt. Mir ist 
weiterhin bekannt, dass mein Media-Ticket nur für mich persönlich gilt. 

3. Die Benutzung von Drohnen ist mind. 2 Wochen vor Beginn der Veranstaltung beim 
Veranstalter/Rennleiter unter Angabe folgender Infos zu beantragen: 

 Typenbezeichnung Drohne 
 Name und Kontaktdaten, einschl. Telefonnummer des verantwortlichen Drohnenpiloten 
 Kopie der Haftpflichtversicherung für die Drohne 
 Kopie Nachweis Drohnenführerschein 

4. Das Tragen der ausgegebenen Presse-Weste ist während der Veranstaltung verpflichtend. Des 
Weiteren wird darauf hingewiesen, dass rote bzw. gelbe oder anderweitig farbig auffällige Kleidung 
untersagt ist. Ausweis & Weste sind am Ende der Veranstaltung wieder beim Veranstalter abzugeben. 
Andernfalls werden die Kosten in Rechnung gestellt. 

 


